
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) 
 
I. Geltungsbereich (Angebot und Abschluss) 
1. Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle – auch zukünftigen – Lieferungen und 
Leistungen. Geschäftsbedingungen des Auftraggebers wird hiermit widersprochen. 
2. Unsere Angebote sind freibleibend. Mündliche Vereinbarungen und Zusicherungen unserer 
Angestellten werden erst durch schriftliche Bestätigung verbindlich. 
 
II. Gegenleistung 
1. Die im Angebot des Auftragnehmers genannten Preise gelten unter dem Vorbehalt, dass die 
der Angebotsabgabe zugrunde gelegten Auftragsdaten unverändert bleiben. Die Preise des 
Auftragnehmers enthalten keine Mehrwertsteuer. Die Preise des Auftragnehmers gelten ab 
Werk. Sie schließen Verpackung, Fracht, Porto, Versicherung und sonstige Versandkosten 
nicht ein. 
2. Nachträgliche Änderungen auf Veranlassung des Auftraggebers einschließlich des dadurch 
verursachten Maschinenstillstandes werden dem Auftraggeber berechnet. Als nachträgliche 
Änderungen gelten auch Wiederholungen von Probeandrucken, die vom Auftraggeber wegen 
geringfügiger Abweichung von der Vorlage verlangt werden. 
3.Skizzen, Entwürfe, Probesatz, Probedrucke, Muster und ähnliche Vorarbeiten, die vom 
Auftraggeber veranlasst sind, werden berechnet, auch wenn der Auftrag nicht erteilt wird. Die 
Bestimmungen des Abschnittes IX gelten entsprechend. Bestellte Vorentwürfe werden nach 
der aufgewandten Arbeitszeit, mindestens aber mit 25 % der Kosten für die Reinzeichnung 
berechnet, ohne dass wir dabei auf unser Urheberrecht verzichten. 
 
III. Zahlungsbedingungen 
1. Die Zahlung (Nettopreis zuzüglich Mehrwertsteuer) ist sofort nach Rechnungsdatum ohne 
Abzug zu leisten. Die Rechnung wird unter dem Tag der Lieferung. Teillieferung oder 
Lieferbereitschaft (Holschuld, Annahmeverzug) ausgestellt. Bei Auslandsgeschäften aus 
welchen Gründe auch immer entstehende Kursverluste und Überweisungsspesen gehen zu 
Lasten des Auftraggebers. Wechsel werden nur nach besonderer Vereinbarung und 
zahlungshalber ohne Skontogewährung angenommen. Diskont und Spesen trägt der 
Auftraggeber. Sie sind vom Auftraggeber sofort zu zahlen. Für die rechtzeitige Vorlegung, 
Protestierung, Benachrichtigung und Zurückleitung des Wechsels bei Nichteinlösung haftet 
der Auftragnehmer nicht, sofern ihm oder seinem Erfüllungsgehilfen nicht Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fallen. Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Auftraggeber nicht zu. Ist 
er Nichtkaufmann, so steht ihm ein Zurückbehaltungsrecht insoweit zu, falls es auf demselben 
Vertragsverhältnis beruht. Die Aufrechnung mit Gegenforderungen ist nur insoweit zulässig, 
als diese von uns als bestehend und fällig anerkannt oder rechtskräftig festgestellt sind. Die 
Rechte nach § 320 BGB bleiben erhalten, solange und soweit der Auftragnehmer seinen 
Verpflichtungen gemäß Abschnitt VI 3 nicht nachgekommen ist. 
2. Bei Bereitstellung außergewöhnlich großer Papier- und Kartonmengen, besonderer 
Materialien oder Vorleistungen kann hierfür Vorauszahlung verlangt werden. 
 
IV. Zahlungsverzug 
1. Ist die Erfüllung des Zahlungsanspruches wegen einer nach Vertragsschluss eingetretenen 
oder bekanntgewordenen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Auftraggebers 
gefährdet, so kann der Auftragnehmer Vorauszahlung und sofortige Zahlung aller offenen, 
auch der noch nicht fälligen Rechnungen verlangen, noch nicht ausgelieferte Ware 
zurückhalten sowie die Weiterarbeit an noch laufenden Aufträgen einstellen. Diese Rechte 
stehen dem Auftragnehmer zu, wenn der Auftraggeber trotz einer verzugsbegründenden 



Mahnung keine Zahlung leistet. Dies gilt unabhängig von der Laufzeit etwa erhaltener 
Wechsel. 
2. Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem jeweiligen Diskontsatz 
der Deutschen Bundesbank zu zahlen, es sei denn der Auftraggeber weist einen niedrigeren 
Schaden nach. Die Geltendmachung weiteren Verzugsschadens wird hierdurch nicht 
ausgeschlossen. 
 
V. Lieferung 
1. Den Versand nimmt der Auftragnehmer für den Auftraggeber mit der gebotenen Sorgfalt 
vor, haftet jedoch nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Die Ware ist nach den jeweiligen 
Speditionsbedingungen des Transportführers versichert. 
2. Lieferfristen beginnen mit dem Datum unserer Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor der 
Klarstellung aller Ausführungseinzelheiten und verstehen sich ab Lieferort. Die Lieferfristen 
verlängern sich – unbeschadet unserer Rechte aus dem Verzug des Auftraggebers – um den 
Zeitraum, um den der Auftraggeber seine Verpflichtungen uns gegenüber nicht erfüllt. Dies 
gilt entsprechend für Liefertermine. 
3. Geraten wir mit unseren Leistungen in Verzug, so muss uns der Auftraggeber schriftlich 
eine angemessene Nachfrist setzen. Nach fruchtlosem Fristablauf kann der Auftraggeber für 
diejenigen Mengen und Leistungen zurücktreten, die bis zum Ablauf der Nachfrist nicht als 
versandbereit gemeldet waren. Nur wenn die bereits erbrachten Teilleistungen für den 
Auftraggeber ohne Interesse sind, ist er zum Rücktritt vom gesamten Vertrag berechtigt. 
Entsteht dem Auftraggeber wegen einer auf unserem Verschulden beruhenden Verzögerung 
ein Schaden, so ersetzen wir den nachweislich entstandenen, im Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses voraussehbaren Schaden, höchstens jedoch 5 % des Warenwertes der 
verspäteten oder nicht ausgeführten Lieferung oder Leistung. Die Einschränkung gilt nicht 
soweit wir in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit zwingend haften. Das Recht 
des Auftraggebers zum Rücktritt nach fruchtlosem Ablauf einer uns schriftlich gesetzten 
Nachfrist bleibt unberührt. 
4.Ereignisse höherer Gewalt, auch wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzuges 
eintreten, berechtigten uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung und einer 
angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Wird die Durchführung des Vertrages für eine 
der Parteien unzumutbar, so kann sie insoweit vom Vertrag zurücktreten. Der höheren Gewalt 
stehen alle Umstände gleich, die ins die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich 
mach, wie z. B. währungs- und handelspolitische oder sonstige hoheitliche Maßnahmen, 
Streiks, Aussperrungen, Betriebsstörungen (z. B. Feuer, Maschinenbruch, Rohstoff- oder 
Energiemangel) sowie Behinderung der Verkehrswege, und zwar gleichgültig, ob diese 
Umstände bei uns, einem Lieferanten oder einem Unterlieferanten eintreten. 
5. Alle gelieferten Waren bleiben bis zur Erfüllung sämtlicher Ansprüche, auch wenn 
Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderungen geleistet wurden, unser Eigentum 
(Vorbehaltsware). Für Kaufleute gilt dies auch für künftig entstehende oder bedingte 
Forderungen, wobei bei laufender Rechnung das vorbehaltene Eigentum zur Sicherung 
unserer Saldoforderung gilt. Die Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware mit anderen 
Waren durch den Auftraggeber steht uns das Miteigentum anteilig an der neuen Sache zu im 
Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware entsprechend obiger Definition. Der 
Auftraggeber darf die Vorbehaltsware nur im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu seinen 
normalen Geschäftsbedingungen und solange er nicht in Verzug ist veräußern, vorausgesetzt, 
dass die Forderungen aus der Weiterveräußerung gem. nachstehender Regelungen auf uns 
übergehen. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist der Auftraggeber nicht 
berechtigt. Die Forderungen des Auftraggebers aus der Weiterveräußerung der 
Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns abgetreten. Wir nehmen die Abtretung an. Sie 
dienen in demselben Umfang zur Sicherung unserer Forderungen wie die Vorbehaltsware. 



Wird die Vorbehaltsware vom Auftraggeber zusammen mit anderen nicht von uns verkauften 
Waren veräußert, so wird uns die Forderung aus der Weitveräußerung im Verhältnis des 
Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen Waren abgetreten. Bei 
Veräußerung von Waren, an denen wir Miteigentumsanteile entsprechend Vorgesagtem 
haben, wird uns ein unserem Miteigentumsanteil entsprechender Teil abgetreten. Wird die 
Vorbehaltsware vom Auftraggeber zur Erfüllung eines Werkes- oder Werklieferungsvertrages 
verwendet, so wird die Forderung aus dem Werk- oder Werklieferungsvertrag im gleichen 
Umgang im voraus an uns abgetreten, wie es im Vorgesagtem für die Forderung aus der 
Weiterveräußerung bestimmt ist. Auf unser Verlangen ist der Auftraggeber verpflichtet, seine 
Abnehmer sofort von der Abtretung an uns zu unterrichten – falls wir dies nicht selbst tun – 
und uns die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu übergeben. Zur 
weiteren Abtretung der Forderungen ist der Auftraggeber in keinem Falle berechtigt. Von 
einer Pfändung oder anderen Beeinträchtigung durch Dritte hat der Auftraggeber uns 
unverzüglich zu benachrichtigen. 
6. Dem Auftragnehmer steht an vom Auftraggeber angelieferten Klischees, Manuskripten, 
Rohmaterialien und sonstigen Gegenständen ein Zurückbehaltungsrecht gemäß § 369 HGB 
bis zur vollständigen Erfüllung aller fälligen Forderungen aus der Geschäftsverbindung zu. 
7. Mit der Übergabe der Ware an einen Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit 
Verlassen des Lagers oder Herstellungsbetriebes, geht die Gefahr, auch die einer 
Beschlagnahme des Materials, bei allen Geschäften auf den Auftraggeber über. Wir sind zu 
Teillieferungen in zumutbarem Umfang berechtigt. Branchenübliche Mehr- oder 
Minderlieferungen der abgeschlossenen Menge sind zulässig. Wird ohne unser Verschulden 
der Transport auf dem vorgesehenen Weg oder zu dem vorgesehenen Ort zu liefern; die 
entstehenden Mehrkosten trägt der Auftraggeber. Dem Auftraggeber wird vorher Gelegenheit 
zur Stellungnahme gegeben. 
 
VI. Beanstandungen 
1. Der Auftraggeber hat die Vertragsgemässheit der gelieferten Ware sowie der zur Korrektur 
übersandten Vor- und Zwischenerzeugnisse in jedem Fall zu prüfen. Die Gefahr etwaiger 
Fehler geht mit der Druckreiferklärung auf den Auftraggeber über, soweit es sich nicht um 
Fehler handelt, die erst in dem sich an die Druckreiferklärung anschließenden 
Fertigungsvorgang entstanden sind oder erkannt werden konnten. Das gleiche gilt für alle 
sonstigen Freigabeerklärungen des Auftraggebers zur weiteren Herstellung. 
2. Mängelrügen müssen unverzüglich nach Eingang der Ware schriftlich, fernschriftlich oder 
telegraphisch bei uns eingehen. Bei Auftreten von Mängeln ist die Be- und Verarbeitung 
sofort einzustellen. Gibt uns der Auftraggeber keine Gelegenheit, uns von dem Mangel zu 
überzeugen, stellt er insbesondere auf Verlangen die beanstandete Ware nicht unverzüglich 
zur Verfügung, entfallen alle Mängelansprüche. 
3. Bei berechtigter, unverzüglicher, schriftlicher Mängelrüge nehmen wir die mangelhafte 
Ware zurück und liefern an ihrer Stelle mangelfreie Ware; stattdessen sind wir auch 
berechtigt, nachzubessern. Kommen wir der Ersatzlieferungs- bzw. 
Nachbesserungsverpflichtung nicht oder nicht vertragsgemäß nach. So steht dem 
Auftraggeber das Recht zur Herabsetzung der Vergütung oder nach seiner Wahl Rücktritt 
vom Vertrag zu. Für die Nachbesserung und Ersatzlieferung leisten wir in gleicher Weise 
Gewähr wie für die ursprüngliche Lieferung oder Leistung. Soweit in diesen Bedingungen 
nichts anderes geregelt ist, haften wir auf Schadensersatz wegen Verletzungen vertraglicher 
oder außervertraglicher Pflichten nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Unsere Haftung 
umfasst  - außer bei Vorsatz – nicht solche Schäden, die bei dem konkreten Geschäft 
typischer Weise nicht erwartet werden konnten oder für die Der Auftraggeber versichert ist 
oder üblicherweise versichert werden kann. Alle Ansprüche gegen uns verjähren spätestens 



ein halbes Jahr nach Ablieferung. Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben 
unberührt. 
4. Mängel eines Teils der gelieferten Ware berechtigen nicht zur Beanstandung der gesamten 
Lieferung, es sei denn, dass die Teillieferung für den Auftraggeber ohne Interesse ist. 
5. Bei farbigen Reproduktionen in allen Druckverfahren können geringfügige Abweichungen 
vom Original nicht beanstandet werden. Das gleiche gilt für den Vergleich zwischen 
Andrucken und Auflagendruck. 
6. Für Abweichungen in der Beschaffenheit des eingesetzten Materials haftet der 
Auftragnehmer nur bis zur Höhe der eigenen Ansprüche gegen den jeweiligen Zulieferanten. 
In einem solchen Fall ist der Auftragnehmer von seiner Haftung befreit, wenn er seine 
Ansprüche gegen die Zulieferanten an den Auftraggeber abtritt. Der Auftragnehmer haftet wie 
ein Bürge, soweit Ansprüche gegen den Zulieferanten durch Verschulden des Auftragnehmers 
nicht besteht oder solche Ansprüche nicht durchsetzbar sind. 
7. Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10 % der bestellten Auflage können nicht beanstandet 
werden. Berechnet wird die gelieferte Meng. Bei Lieferungen aus Papiersonderanfertigungen 
unter 1.000 kg erhöht sich der Prozentsatz auf 20 % unter 2.000 kg auf 15 %. 
 
VII. Verwahren, Versicherung 
1. Vorlagen, Rohstoffe, Druckträger und andere der Wiederverwendung dienende 
Gegenstände sowie Halb- und Fertigerzeugnisse werden nur nach vorheriger Vereinbarung 
und gegen besondere Vergütung über den Auslieferungstermin hinaus verwahrt. Der 
Auftragnehmer haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 
2. Die vorstehend bezeichneten Gegenstände werden, soweit sie vom Auftraggeber zur 
Verfügung gestellt sind, bis zum Auslieferungstermin pfleglich behandelt. Für 
Beschädigungen haftet der Auftragnehmer nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 
3. Sollen die vorstehend bezeichneten Gegenstände versichert werden, so hat der 
Auftraggeber die Versicherung selbst zu besorgen. 
 
VIII. Periodische Arbeiten 
Verträge über regelmäßig wiederkehrende Arbeiten können nur mit einer Frist von 
mindestens 3 Monaten zum Schluss eines Monats gekündigt werden. 
 
IX. Eigentum, Urheberrecht 
1. Die vom Auftragnehmer zur Herstellung des Vertragserzeugnisses eingesetzten 
Betriebsgegenstände, insbesondere Filme, Klischees, Stanzen, Gesenken, Lithographien, 
Druckplatten und Stehsätze, bleiben, auch wenn sie gesondert berechnet werden, Eigentum 
des Auftragnehmers und werden nicht ausgeliefert. 
2. Vom Auftraggeber veranlasste Reinzeichnungen, Skizzen, Entwürfe, Vorentwürfe, 
Probesätze, Probedrucke, Muster sowie ähnliche Vorarbeiten, die vom Auftragnehmer 
erarbeitet werden, bleiben auch nach Bezahlung Eigentum des Auftragnehmers. 
3. Der Auftragnehmer bleibt Inhaber der gewerblichen Schutzrechte und Urheberrechte. 
Soweit Skizzen Entwürfe, Vorentwürfe, Probesätze, Probedrucke, Muster und ähnliche 
Vorarbeiten gegen eine pauschalierte Berechnung überlassen werden (vgl. II Nr. 3), ist eine 
Nutzung durch den Auftraggeber untersagt. 
4. Der Auftraggeber sichert zu, dass die von ihm an den Auftragnehmer gelieferten Entwürfe 
und Ausführungsvorhaben, Patent-, Lizenz-, Warenzeichen-, Geschmacksmuster- oder 
sonstige gewerbliche Schutzrechte einschließlich Urheberrechte. Dritter nicht berühren und 
solche Rechte durch die gelieferten Entwürfe und Ausführungsvorgaben nicht verletzt 
werden. Eine diesbezügliche Untersuchungspflicht obliegt dem Auftragnehmer nicht. Im Falle 
einer Inanspruchnahme durch Dritte wegen der Verletzung eines solchen Schutzrechts stellt 



der Auftraggeber den Auftragnehmer von sämtlichen sich hieraus ergebenen 
Zahlungsverpflichtungen frei. 
 
X. Impressum 
Der Auftragnehmer kann auf den Vertragserzeugnissen mit Zustimmung des Auftraggebers in 
geeigneter Weise auf seine Firma hinweisen. Der Auftraggeber kann die Zustimmung nur 
verweigern, wenn er hieran ein überwiegendes Interesse hat. 
 
XI. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Wirksamkeit 
1. Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis entstehenden 
Ansprüche und Rechtsstreitigkeiten einschließlich Wechsel- und Urkundenprozesse ist der 
Sitz des Auftragnehmers. Ist der Auftraggeber kein Vollkaufmann, gilt die gesetzliche 
Regelung. 
2. Die Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen berührt nicht die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen. 
3. Für Änderungen, Ergänzungen und Klarstellungen wird Schrittform vereinbart, war auch 
für den Verzicht auf das Schriftformerfordernis gilt.   


